








Abschreibungssätze. Lassen sich diese Abschreibungsraten   

in schlechten Geschäftsjahren nicht in befriedigender Weise 

nutzen, besteht die Möglichkeit, diese in profitableren Jahren 

nachzuholen. Insbesondere können neu errichtete Industrie-

gebäude in den ersten 4 Jahren mit 20 % abgeschrieben 

werden. Ein solches Industriegebäude kann somit nach 10 

Jahren bis auf einen Buchwert von 22 % abgeschrieben 

werden.

n	 Befristete Steuervergünstigungen 

n	 �Vom Kanton und von den Gemeinden gewährte  

befristete Steuervergünstigungen

Der Kanton Bern bietet Unternehmen (einheimischen wie 

ausländischen) für exportorientierte Investitionsvorhaben, 

die im Kanton Bern neue Arbeitsplätze schaffen und die 

nachhaltige Entwicklung sicherstellen, über einen Zeitraum 

von 10 Jahren Steuervergünstigungen im Umfang von  

maximal 100 %. Die Ausschüttung von Dividenden ist in 

diesem Zeitraum beschränkt und muss mit der WFB und 

den Steuerbehörden abgestimmt werden. Solche Steuer-

vergünstigungen werden auf die vom Kanton und von der 

Gemeinde erhobenen Steuern auf Gewinn und Kapital 

gewährt.

n	 Steuervergünstigungen seitens des Bundes

In bestimmten Gegenden kann die WFB auch vom Bund 

gewährte Steuervergünstigungen anbieten. Dabei muss 

zwischen 2 Regionen unterschieden werden: den wirt-

schaftlichen Erneuerungsgebieten und den begünstigten 

Gebieten. Die wirtschaftlichen Erneuerungsgebiete profi

tieren bis zu 100 % von den Erleichterungen bei der direkten 

Bundessteuer. Die begünstigten Gebiete stellen dagegen 

eine Übergangslösung dar und profitieren bis Ende 2010 

von maximalen Steuererleichterungen bis zu 50 %. 

Folgende Bedingungen müssen seitens des Unternehmens 

gewährt sein:

n	 Das Unternehmen muss in einem wirtschaftlichen  

Erneuerungsgebiet bzw. einem begünstigten Gebiet 

ansässig sein (sehen Sie Abb. auf dieser Seite).

n	 Es muss sich um eine Fertigungs-/Produktionsunter-

nehmung oder um internationale Dienstleistungsbetriebe 

(wie z.B. Headquarter, Servicecenter, F&E) handeln.

n	 Es müssen mindestens 20 Arbeitsplätze innerhalb von 

3 bis 5 Jahren geschaffen werden.

Umfang:

n	 Eine Fertigungs-/Produktionsunternehmung kann in 

den Genuss einer bis zu 10-jährigen Steuervergünsti-

gung kommen; in einem wirtschaftlichen Erholungs

gebiet bis zu 100 %, in einem begünstigten Gebiet bis 

zu 50 % (in diesem Fall muss der Antrag vor Ende 2010 

gestellt werden).

n	 Einem internationalen Dienstleistungsbetrieb werden 

grundsätzlich bis zu 50 % befristete Steuervergünsti-

gungen gewährt. 
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Begünstigte Gebiete einer Übergangslösung bis Ende 2010
mit maximalen Steuererleichterungen im Umfang von 50%.

Wirtschaftliche Erneuerungsgebiete, welche zu 100%
von den Erleichterungen bei der direkten Bundessteuer
pro�tieren können.

Kanton Bern, Schweiz Stand August 2008

Die WFB übernimmt gerne die Koordination der Bean

tragung sämtlicher von Bund, Kanton und Gemeinde  

gewährten befristeten Steuervergünstigungen für in Bern 

eingetragene Unternehmen.
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Wichtige Links

www.berneinvest.com

www.fin.be.ch unter «Steuerverwaltung»

Kontakt

n	 Personenbesteuerung
	
Personen entrichten eine vom Bund erhobene Einkommens-

steuer, eine von den Kantonen und den Gemeinden erhobene 

Einkommens- und Vermögenssteuer sowie üblicherweise 

Kirchensteuer (deren Höhe für die katholische und die pro-

testantische Kirche unterschiedlich ausfällt). Die Steuern 

werden auf Grundlage der Angaben in der jährlich einzurei-

chenden Steuererklärung erhoben.

Die Steuerlast schwankt je nach Standort, da sich der Steu-

ersatz von Gemeinde zu Gemeinde unterscheidet. Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung, 2008

Kanton Bern, Schweiz Stand August 2008

Bruttoeinkommen 
(CHF)

80 000 100 000 150 000

Kantons-, Gemeinde-  
und Kirchensteuern 
(CHF)

7 029 10 917 22 200

Kantons-, Gemeinde- 
und Kirchensteuern (%)

8,8 10,9 14,8

Bundessteuer (CHF) 364 932 3 496

Als Beispiel sei der Fall einer verheirateten Person mit 2 

Kindern mit Wohnsitz in der Stadt Bern genannt:

	 Wirtschaftsförderung Kanton Bern (WFB)

 	 Denis Grisel, Leiter WFB

	 Münsterplatz 3

	 CH-3011 Bern

	 Tel. +41 (0)31 633 41 20

	 Fax +41 (0)31 633 40 88

	 info@berneinvest.com

Ihre Kontakte in der Schweiz

	Wirtschaftsförderung Kanton Bern (WFB)

	 Nicole Hirs, Projektleiterin

	 Münsterplatz 3

	 CH-3011 Bern

	 Tel. +41 (0)31 633 41 20

	 Fax +41 (0)31 633 40 88

	 nicole.hirs@berneinvest.com


